
Zweifelsfälle der 
Übergangs-
konsolidierung 
und deren Lösung

Unter den Begriff Übergangskonsolidierung werden zunächst sämtliche (Konsolidierungs-) Maßnah-
men subsumiert, die notwendig werden, wenn sich aus Konzernsicht infolge veränderter Möglichkeiten
der Einflussnahme eine Statusänderung eines einfachen Beteiligungs-, assoziierten, Gemeinschafts-
oder Tochterunternehmens (TU) ergibt, die eine entsprechend angepasste Abbildungsform im
Konzernabschluss bedingt. Davon zu unterscheiden sind statuswahrende Anteilsveränderungen, also
beispielsweise die Aufstockung einer bereits bestehenden Mehrheitsbeteiligung. Im Folgenden wird
neben der Behandlung einer solchen Aufstockung vor allem auf die statuswechselnden Übergänge
zwischen der Vollkonsolidierung eines Beteiligungsunternehmens und seiner Darstellung als assozi-
iertes Unternehmen im Konzernabschluss eingegangen.

von Dr. Thomas Senger
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Auf- und Abstockung
einer Mehrheits-
beteiligung

Verfügt ein Konzernmutterunterneh-
men (MU) bereits über eine Beherr-
schungsstellung an einem TU, so führt
ein weiterer Erwerb von Anteilen bzw.
Stimmrechten nicht zu einer Statusver-
änderung. Es handelt sich dement-
sprechend nicht um einen Unter-
nehmenserwerb, vielmehr wird die
Beherrschung über das Unternehmen
weiter ausgebaut. Allerdings erfolgt

mit dem Erwerb weiterer Anteile re-
gelmäßig eine Vergütung der bei dem
TU seit der ursprünglichen Beherr-
schungserlangung neu entstandenen
stillen Reserven und Lasten. Darüber
hinaus wird in vielen Fällen auch noch
ein zusätzlicher Betrag an die Ver-
äußerer gezahlt, der als Geschäfts-
oder Firmenwert interpretiert werden
kann.
    Hinsichtlich der bilanziellen Abbil-
dung der Aufstockung stellt sich die
Frage, ob diese als Erwerbsvorgang
mit anteiliger Neubewertung oder als
Transaktion zwischen Anteilseignern
darzustellen ist. Bei der Beantwortung
dieser Frage ist zwischen einer Bilan-
zierung nach HGB und einer solchen
nach IFRS zu unterscheiden:

    •   § 301 HGB gibt explizit keine
konkrete Methodik vor. Aller-
dings verlangt DRS 4 eine Aufsto-
ckung der stillen Reserven, also
eine anteilige Neubewertung
(DRS 4.26). Dies entspricht auch
der deutschen steuerrechtlichen
Vorgehensweise. Ob aufgrund
der unbestimmten Gesetzesnorm
auch eine Verrechnung mit den
Rücklagen zulässig ist, wird in der
Literatur kontrovers diskutiert.

    •   IFRS 10.23 verlangt demgegen-
über explizit die Darstellung als
reine Eigenkapitaltransaktion,
also eine Verrechnung mit den
Rücklagen des Konzerns. 

Korrespondierend zu der Vorgehens-
weise bei der Aufstockung erfolgt die
Darstellung bei der Reduzierung einer
Mehrheitsbeteiligung ohne Verlust
der Beherrschungsmöglichkeit: Eine
solche Reduzierung führt entweder
zum Ausweis eines Veräußerungs-
ergebnisses (DRS 4) oder zu einer er-
folgsneutralen Verrechnung des Un-
terschiedsbetrags zwischen Veräuße-
rungserlös der Anteile und dem an-
teiligen Abgangswert des TU aus Kon-
zernsicht mit den Rücklagen (Darstel-
lung als reine Eigenkapital-Transak-
tion).

Statuswechselnde 
Abstockung einer 
Mehrheitsbeteiligung

Beim statuswechselnden Übergang
von der Vollkonsolidierung zur Equity-
Bilanzierung ist die Veräußerung der
abgehenden Anteile am TU aus Kon-
zernsicht – entsprechend der der Ent-
konsolidierung zugrunde liegenden
Einzel-Abgangsfiktion – als Abgang
der anteiligen einzelnen Vermögens-
gegenstände und Schulden des TU,
bewertet mit den Konzern-Buchwer-
ten zum Abgangszeitpunkt, abzubil-
den. Die Entkonsolidierung ist also er-
folgswirksam darzustellen (DRS 4.47).
    Infolge der Veräußerung der An-
teile am TU ändert sich der Status des
Unternehmens (bisher: TU, jetzt: asso-
ziiertes Unternehmen) und mithin die
Abbildungstechnik des Unternehmens
im Konzernabschluss (bisher: Vollkon-
solidierung ggf. mit Minderheitenaus-
weis, jetzt: Bewertung der Beteiligung
aus dem Einzelabschluss des MU nach
der Equity-Methode). Mithin sind die
bisher auf Minderheiten entfallenden
anteiligen Vermögensgegenstände
und Schulden des TU zum Abgangs-
zeitpunkt erfolgsneutral auszubuchen
(DRS 4.46).
    Bei der Darstellung der eigentlichen
Übergangskonsolidierung (also der
Darstellung der nicht veräußerten An-
teile an dem Beteiligungsunterneh-
men) ist wiederum zu unterscheiden:
Während handelsrechtlich nach DRS
4.49-51 die (Zugangs-) Bewertung der
verbleibenden Anteile zu den Kon-
zern-Buchwerten zum Übergangszeit-
punkt erfolgt und mithin kein Über-
gangserfolg entsteht, fordert IFRS
10.25(b) i.V.m. IFRS 10.B98(b) (iii) die
Bewertung dieser Anteile mit ihrem
beizulegenden Zeitwert im Über-
gangszeitpunkt, so dass es insoweit zu
einer erfolgswirksamen Übergangs-
konsolidierung kommt. 

15IDL dialog I/02-2014



Statuswechselnde 
Aufstockung einer bisher
at Equity bilanzierten 
Beteiligung

Zum Zeitpunkt der Erlangung der Be-
herrschungsmöglichkeit über ein bisher
at Equity bilanziertes Beteiligungs-
unternehmen ist das Reinvermögen
des TU vollständig neu zu bewerten.
Dies gilt handelsrechtlich nach § 301
Abs. 1 S. 2 u. 3 HGB (DRS 4.8 ff. i.V.m.
DRS 8.33) ebenso wie nach IFRS 3.15. 
    Nach deutschem Handelsrecht ist
der Übergang erfolgsneutral darzu-
stellen: Ein sich aus der Gegenüber-
stellung von neu bewertetem Reinver-
mögen und der Summe aus dem bis
zum Zeitpunkt der Kontrollerlangung
fortgeführten Equity-Wert zuzüglich
den Anschaffungskosten für die be-
herrschungsrelevante Tranche erge-
bender Unterschiedsbetrag ist ent-
weder als Geschäfts- oder Firmenwert
zu aktivieren oder als passivischer Un-
terschiedsbetrag auszuweisen. Letzte-
res wird vor allem dann zum Tragen
kommen, wenn seit Erwerb der ersten
Tranche bis zum Zeitpunkt der erstma-
ligen Beherrschung stille Reserven an-
gesammelt wurden. 
    Demgegenüber betrachten die IFRS
den Statuswechsel konzeptionell als
erfolgswirksame Beendigung der at
Equity-Bilanzierung mit anschließen-
der Erstkonsolidierung. Folglich fließt
der bisherige Equity-Wert nicht in die
Übergangskonsolidierung ein, son-
dern es erfolgt eine Beendigung der
Equity-Bilanzierung mit anschließen-
der Bestimmung des Unterschiedsbe-
trags aus der Erstkonsolidierung. Da-

bei ist dem neubewerteten Reinver-
mögen die Summe aus dem beizule-
genden Zeitwert der bisher gehal-
tenen Anteile zuzüglich der übertra-
genen Gegenleistung gegenüber zu
stellen. Die aus der Zeitbewertung
der gehaltenen Anteile resultierenden
Gewinne oder Verluste sind dabei er-
folgswirksam zu erfassen (IAS 3.42).
Ein sich aus der Gegenüberstellung er-
gebender aktivischer Unterschiedsbe-
trag ist als Geschäfts- oder Firmenwert
zu aktivieren, ein passivischer Unter-
schiedsbetrag ist hingegen unmittel-
bar erfolgswirksam zu vereinnahmen.  

Fazit

Am Beispiel der Übergangskonsolidie-
rung lässt sich zeigen, dass ansonsten
identische Transaktionen nach HGB
und IFRS unterschiedlich bilanziell zu
erfassen sind, wobei sich teils signi-
fikant unterschiedliche Ergebnis- und
Eigenkapitaleffekte ergeben. Konzep-
tionell bestehen Unterschiede vor
allem in drei wesentlichen Bereichen:

HGB   Tranchenweise Betrachtung vs.
IFRS    Statusorientierte Betrachtung

HGB   Anschaffungskosten vs.
IFRS    Hingegebene Gegenleistung

HGB   Kapitalkonsolidierung vs.    
IFRS    Unternehmenserwerb

Deshalb darf eine Übergangskonsoli-
dierung nach HGB nicht unreflektiert
die Regelungen der IFRS übernehmen,
sondern ist anhand der handelsrecht-
lichen Regelungen (HGB/DRS) eigen-
ständig durchzuführen.
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Darstellung 
des  
Übergangs

Ursprüngliche 
Anschaffungskosten

+
Anschaffungskosten

Erfolgswirksame 
Stornierung der 

Equity-Bewertung

Fortgeführter Equity-
Wert zum Zeitpunkt 

der Kontrollerlangung
+

Anschaffungskosten

Erfolgsneutraler 
Übergang (DRS 8.33

i.V.m. DRS 4.9)

Beizulegender 
Zeitwert

+
Übertragene

Gegenleistung

Erfolgswirksame 
Anpassung
(IFRS 3.42)
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Differenzierung der
zugrunde zu legenden
Anschaffungskosten

= Anschaffungskosten des Tochterunternehmens


